
Vor 55 Jahren, Einfuehrung der
Frankenwaehrung in Liechtenstein

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Mitteilungsblatt für die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein

Band (Jahr): - (1979)

Heft 1

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-937844

PDF erstellt am: 30.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-937844


14

VOR 55 JAHREN/ EINFUEHRUNG DER FRANKENWAEHRUNG IN

LIECHTENSTEIN.

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang; 1924 Nr. 8 ausgegeben am 20. Juni 1924

Gesetz
betreffend die Einführung der Frankenwährung

vom 2f>. Mai 1924.

Den vom Landtage in seiner Sitzung vom II. April 1924 ge-
fussten Beschlüssen erteile Ich Meine Zustimmung.

A. Zahlungsmittel.

I. Im allgemeinen.
Art. I

Die ausschliesslich gesetzliche W ährung ist der Schweizer!ran¬
ken als Liechtensteiner Franken.

Als gesetzliches Zahlungsmittel gellen diejenigen Münzen, Banknoten

und andern Zahlungsmittel, welche in der Schweiz jeweils
als gesetzliche Zahlungsmittel anerkannt sind.

Die Regierung kann auch andere Münzen und Zahlungsmittel
bei öffentlichen Kassen zur Zahlung zulassen. Line solche Zulassung
ist jedoch öffentlich kundzumachen, unter \ngahe des Anrechnungs-
wertes.

Die Regierung kann, gestützt auf einen Landlagsheschluss, die
liechtensteinische Landeshank (Spar- und Leihkasse des Fürstentums

Liechtenstein) nach näherer Anweisung zur \usgabe von
liechtensteinischen Banknoten und Münzen jeder Art unter Zugrundelegung

der Schweizer Frankenwährung ermächtigen. Ks ist für die
ausgegebenen Banknoten und Münzen nach \nweisung der Regierung
ein Garantie-Fonds anzulegen.

II. H ö c h s t h e t r ä g e

Art. 2

Niemand ist jedoch verpflichtet, mehr als zwei Franken in
Münzen unter fünf Rappen, mehr als zehn Franken in Münzen von
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20 Rappen und darunter und mehr als 50 Franken in Münzen von
2 Franken und darunter an Zahlung zu nehmen.

Zahlungsmittel mit grösserem Nennwerte dagegen sind in
beliebigen Betrigen an Zahlung zu nehmen.

Die öffentlichen Kassen sind jedoch auch zur Annahme solcher
Scheidemünzen in unbeschränktem Betrage verpflichtet.

Die Landeskasse ist überdies gehalten, solche Scheidemünzen

gegen gesetzliche Zahlungsmittel umzutauschen.

III. k u il il m a c h il h g e n

Art. 3

Die Regierung wird jeweils diejenigen Münzen und andern
Zahlungsmittel bekannt geben, welche in der Schweiz gesetzlichen
Kurs haben.

Ebenso wird sie die nötigen Kundmachungen erlassen bezüglich

des Zwangskurses der Banknoten und andern Zahlungsmittel.
Sie hat auch die nötigen Massnahmen für den Rückzug ausser

Kurs gesetzter Zahlungsmittel zu treffen.

B. Gesetzgebung.

Art. 4

In allen liechtensteinischen Gesetzen, Verordnungen und
Entscheidungen oder Verfügungen und Aufträgen von öffentlichen
Behörden und Aemtern, sowie in Beschlüssen öffentlichrechtlicher
Körperschaften und Anstalten sind Geldbeträge nur in Franken
anzugeben.

Wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen, kann die
Regierung eine Ausnahme machen oder gestatten.

Wo in liechtensteinischen Gesetzen, Verordnungen nnd andern
Erlassen das Wort „Krone" vorkommt, ist es durch das Wort
„Franken" und das Wort „Heller" durch das Wort „Rappen" m
ersetzen und der Betrag unverändert zu belassen, sodass sie nachher
auf einen gleich grossen Betrag in Franken lauten wie früher in
Kronen.

C. Orffentlirhr Rechnungen, Abgaben und Besoldungen.

Art. 5

Alle Rechnungeil und Kassen des Staates, der Gemeinden,
öffentlichrechtlicher Korporal innen und Anstalten, der Spar- und
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Leihkasse für das Fürstentum Liechtenstein, sowie derjenigen
Privatpersonen und Unternehmungen, welche zur öffentlichen
Rechnungslegung verpflichtet sind, oder deren Bücher oder Rechnungen
der öffentlichen Aufsicht unterstehen, sind in Franken zu führen,
alle Steuern, Gebühren, Stempel- und andern Abgaben in Franken
zu erheben und die von Verwaltungs- und Gerichtsbehörden zu
verhängenden Strafen und Bussen in FrankenWährung auszusprechen.

Ebenso sind Besoldungen, Löhne, Taggelder und ähnliche
Leistungen an öffentliche Beamte, Angestellte, Arbeiter und andere
Personen im öffentlichen Dienst in Franken zu bezahlen.

Inbcziig auf die Zölle bleiben die staatsvertraglichen
Vereinbarungen vorbehalten.

Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen, kann die Regierung
eine Ausnahme machen oder gestatten.

D. Oeffentliehe Urkunden und Urteile.

Art. 6

In öffentlichen Urkunden zi\ilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen

Inhalts, welche über Geldbeträge ausgestellt werden, müssen
dieselben in Fraukenwäbruug ausgedrückt werden.

Ebenso ist in Urteilen der geschuldete Betrag in Franken zu
bestimmen, soweit nicht effektive Leistung in einer andern Währung
geschuldet ist.

E. Geldschulden.

Art. 7

Geldschulden sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist,
in Franken zu bezahlen, mit Ausnahme der altrechtlichen
Verpflichtungen. N

Ist eine andere Währung vereinbart, so kann der Schuldner
trotzdem sich durch Bezahlung eines dem Kurse am Fälligkeitstage

entsprechenden Betrages in Franken von seiner Schuld befreien,
sofern nicht die wortgetreue Erfüllung des Vertrages (z. B. durch
das Wort ,.effekti\") ausbedungen worden ist.

F. Strafbestimmungen.

I. Banknoten.

1. Fälschung und Verfälschung.
Art. 8

Wer falsche Banknoten oder Münzen anfertigt, um sie als echte
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zu verwenden, wird wegen Verbrechens mit Zuchthaus bis zu zwanzig

Jahren bestraft.
Wer echte Banknoten oder Münzen mit einem höhern Wert

bezeichnet, um sie mit diesem höhern Werte in Verkehr zu bringen,
wird wegen Verbrechens mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Falsche oder verfälschte Banknoten und Münzen sind zu
vernichten. ebenso die zu deren Herstellung verwendeten oder bestimmten

Stiche, Platten. Clichés oder andere Formen.

2. Inverkehrbringen.
Art. 9

Wer falsche oder \ erfälschte Banknoten oder Münzen wissentlich

als echt oder unverfälscht in Verkehr bringt, wird wegen
Verbrechens mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft.

Wer falsche oder verfälschte Banknoten oder Münzen als echte
in Empfang genommen hat und sie nach erkannter Uncchtheit
wieder in Verkehr bringt, wird wegen Vergehens mit Gefängnis bis
zu einem Jahr oder mit Geldbusse bis zu zehntausend Franken
bestraft.

II. Stielte. Platten u.s.w.
Art. 10

Wer Stiche. Platten, Clichés oder andere Formen, die zur
Fälschung oder Verfälschung von Banknoten oder Münzen bestimmt
sind, anfertigt oder anschafft, wird wegen Verbrechens mit Zuchthaus

bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs
Monaten bestraft.

III. Ranknoten ähnliche Drucksachen.

Art. 11

Wer den Banknoten oder Münzen ähnliche Drucksachen oder
Abbildungen oder ähnliche Erzeugnisse zu Ankündigungen, Reklamen

oder Scherzen anfertigt oder verbreitet, wird wegen Ueber-
tretung mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldbusse bis
zu tausend Franken bestraft.

IV. Unberechtigte Emission von Geldzeichen.

Art. 12

Wer ohne Ermächtigung der Regierung Banknoten und andere
Geldzeichen ausgibt, wird wegen Uebertretung mit Gefängnis bis
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auf ein Jahr oder mit einer Geldbusse bestraft, welche dem
Fünffachen des Nennwertes der unbefugt ausgegebenen Schuldscheine

gleichkommt, zum mindesten aber fünftausend Franken beträgt.

V. Gold- und Silberzirtifikate.

Art. 13

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
die \on der Schweizerische:« Nationalbank oder der liechtensteinischen

Landesbank ausgegebenen Gold- und Silberzertifikate.

G. Übergangsbestimmungen.

I. Altrechtliehe Verpflichtungen.
Art. 14

Verpflichtungen, welche vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
entstanden sind, werden durch dieses Gesetz nicht verändert.

Ist die Leistung in einem bestimmten Metall geschuldet (z. B.
Gold oder Silber), so ist hiefür der Marktwert des geschuldeten
Metalles im massgebenden Zeitpunkt bestimmend.

Ist eine Verpflichtung in Kronen«ährung in ..klingenderMünze"
zu bezahlen, so ist hiefür der Metallwert derjenigen Fünfkronen-
silbermünzen massgel>ciid, welche im Moment der Fälligkeit dieser

Verpflichtung gesetzlichen Kurs hatten.

II. Kückruf alter Zahlungsmittel.
Art. 15

Die gegenwärtig noch kurshabenden liechtensteinischen auf
Kronen lautenden Landesgold- und Silbermünzen werden bis zum
31. Dezember 1924 von der Landeskasse zum jeweiligen Metall-
wert an Zählung genommen oder gegen gesetzliche Zahlungsmittel
ausgetauscht.

Die liechtensteinischen Notgeldscheine, welche auf Heller lauten,
können bis zum 31. Dezember 1924 bei der Landeskasse zum
jeweiligen Tageskurse der österreichischen Kronenbanknoten an der
Zürcherbörse gegen gesetzliche Zahlungsmittel ausgetauscht werden.

Nach Ablauf dieses Zeitpunktes haben diese Zahlungsmittel in
Liechtenstein keinen gesetzlichen Kurs mehr und werden von den

öffentlichen Kassen nicht mehr an Zahlung genommen.
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III. Weiterführung der Kronenrechnung.

Art. 16

Bis zur Liquidierung der auf KronenWährung lautenden
Verpflichtungen und Forderungen haben die öffentlichen Aenater und
Kassen für dieselben ein besonderes Konto in Kronen zu führen.

IV. Aufgehobene Bestimmungen.

Art. 17

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden alle, mit ihm
in Widerspruch stehenden Bestimmungen aufgehoben.

Insbesondere werden aufgehoben

1. das Gesetz betreffend Linführung der Kronenwährung vom
8. August 1898 (1898, Nr. 2);

2. das Gesetz betreffend Einführung der KronenWährung als
Landeswährung \om 17. August 1900 (1900, Nr. 2);

3. die Verordnung vom 3. Dezember 1858 betreffend den
Münzvertrag vom 14. Januar 1857;

4. das Gesetz betreffend Umwandlung der Kronenbeträge in
Schweizerfranken in den Gesetzen und Verordnungen über den

Strafbestimmungen vom 27. August 1920 (1920, Nr. 8);

5. die bezüglichen Bestimmungen des Strafgesetzbuches;

6. alle Bestimmungen von Gesetzen und Verordnungen, die sich
auf die Kronenwährung beziehen;

7. Gesetz vom 11. Jänner 1904 betreffend die Ausprägung von
Silbermünzen der Kronenwährung;

8. Gesetz vom 2. Dezember 1909 Nr. 6 betreffend die Ausprägung
von Silbermünzen der Kronenwährung;

9. Das Gesetz vom 29. November 1912 Nr. 5 betreffend die
Auaprägung von Zweikronen-Stücken;

10. Das Gesetz vom 22. Dezember 1914 Nr. 13 betreffend die Neu¬

prägung von Silbermünzen der KronenWährung.
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V. Inkrafttreten.
Art. 18

Dieses Gesetz, welches als nicht dringlich erklärt wird, tritt
nach Ablauf der Referendumsfrist in Kraft.

Die Regierung trifft die zu seiner Ausführung nötigen
Massnahmen.

Vaduz, am 26. Mai 1924.

gez. Mass.

aez. Sehidler. *********

BÜRGERRECHTSANSPRUCH FÜR KINDER VON SCHWEIZERINNEN.

Jedes Kind einer Schweizer Mutter soll künftig von Geburt an
das Schweizer Bürgerrecht erwerben können, gleichgültig, ob
die Mutter durch Abstammung oder durch Einbürgerung Schweizerin

geworden ist. Der Bundesrat ist bereit, eine entsprechende

Motion von Nationalrätin Amelia Christinat (soz.,
Genf) entgegenzunehmen.

Die Parlamentarierin verlangt eine Aenderung des Bundesgesetzes

über den Erwerb und den Verlust des Schweizer Bürgerrechts.

Gemäss diesem Gesetz wird das Kind einer Schweizerin
und eines Ausländers Schweizer, wenn die Mutter "von Abstammung

Schweizer Bürgerin ist und die Eltern zur Zeit der
Geburt in der Schweiz ihren Wbhnsitz haben". Unglücklicherweise

führte der Begriff Abstammung zu empörenden Diskriminierungen,

argumentiert die Parlamentarierin. Für die Väter
bestehe keine solche Einschränkung, denn ihre Kinder könnten
Schweizer werden, ob der Vater nun von Abstammung oder durch
Einbürgerung Schweizer sei. Auch könnten Schweizer Väter die
mit Ausländerinnen verheiratet sind, ihr Bürgerrecht auf ihre

Kinder übertragen, selbst wenn sie im Ausland wohnten,
während Schweizerinnen, die Ausländer geheiratet hätten und
ausserhalb unserer Grenzen wohnten, dies nicht könnten.

27'000 Einbürgerungsanträge nach neuem Kindsrecht.
Schätzungsweise 27'000 Kinder mit einen ausländischen Vater
und einer Schweizer Mutter haben von den Uebergangsbestim-
mungen zum Kindesrecht profitiert und das Schweizer Bürgerrecht

beantraat. Bis zum 31. Dezember 1978 konnten Kinder
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